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Artikel 23 
Gleichbehandlung

1. Personen, die einem Vertragstaat angehören, dürfen im 
anderen Vertragstaat keiner Besteuerung oder damit zu
sammenhängenden Verpflichtung unterworfen werden, 
die anders oder belastender ist als die Besteuerung und 
die damit zusammenhängenden Verpflichtungen, denen 
Personen, die dem anderen Staat angehören, unter glei
chen Verhältnissen unterworfen sind oder unterworfen 
werden können. Diese Bestimmung gilt ungeachtet des 
Artikels 1 auch für Personen, die in keinem Vertragstaat 
ansässig sind.

2. Die Besteuerung einer Betriebstätte, die ein Unterneh
men eines Vertragstaates im anderen Vertragstaat hat, 
darf im anderen Staat nicht ungünstiger sein als die Be
steuerung von Unternehmen des anderen Staates, die die 
gleiche Tätigkeit ausüben. Diese Bestimmung ist nicht so 
auszulegen, als verpflichte sie einen Vertragstaat, den im 
anderen Vertragstaat ansässigen Personen Steuerfreibe
träge, -Vergünstigungen und -ermäßigungen auf Grund 
des Personenstandes oder ähnlicher Merkmale zu gewäh
ren, die er seinen ansässigen Personen gewährt.

3. Sofern nicht Artikel 9 Absatz 1, Artikeln Absatz 4 oder 
Artikel 12 Absatz 6 anzuwenden ist, sind Zinsen, Lizenz
gebühren und andere Entgelte, die ein Unternehmen eines 
Vertragstaates an . eine im anderen Vertragstaat ansäs
sige Person zahlt, bei der Ermittlung der steuerpflichtigen 
Gewinne dieses Unternehmens unter den gleichen Bedin
gungen wie Zahlungen an eine im erstgenannten Staat 
ansässige Person zum Abzug zuzulassen. Dementsprechend 
sind Schulden, die ein Unternehmen eines Vertragstaates 
gegenüber einer im anderen Vertragstaat ansässigen Per
son hat, bei der Ermittlung des steuerpflichtigen Vermö
gens dieses Unternehmens unter den gleichen Bedingun
gen wie Schulden gegenüber einer im erstgenannten Staat 
ansässigen Person zum Abzug zuzulassen.

4. Unternehmen eines Vertragstaates, deren Kapital ganz 
oder teilweise unmittelbar oder mittelbar einer im ande
ren Vertragstaat ansässigen Person oder mehreren sol
chen Personen gehört oder ihrer Kontrolle unterliegt, dür
fen im erstgenannten Staat keiner Besteuerung oder da
mit zusammenhängenden Verpflichtung unterworfen wer
den, die anders oder belastender ist als die Besteuerung 
und die damit zusammenhängenden Verpflichtungen, de
nen andere ähnliche Unternehmen des erstgenannten 
Staates unterworfen sind oder unterworfen werden kön
nen.

5. Dieser Artikel gilt ungeachtet des Artikels 2 für Steuern 
jeder Art und Bezeichnung.

Artikel 24 

Verständigungsverfahren

1. Ist eine Person der Auffassung, daß Maßnahmen eines 
Vertragstaates oder beider Vertragstaaten für sie zu einer 
Besteuerung führen oder führen werden, die diesem Ab
kommen nicht entspricht, so kann sie unbeschadet der 
nach dem innerstaatlichen Recht dieser Staaten vorgese
henen Rechtsmittel ihren Fall der zuständigen Behörde 
des Vertragstaates, in dem sie ansässig ist, oder, sofern 
ihr Fall von Artikel 23 Absatz 1 erfaßt wird, der zustän
digen Behörde des Vertragstaates unterbreiten, dem sie 
angehört. Der Fall muß innerhalb von zwei Jahren nach 
der ersten Mitteilung der Maßnahme unterbreitet werden, 
die zu einer dem Abkommen nicht entsprechenden Be
steuerung führt.

2. Hält die zuständige Behörde die Einwendung für begrün
det und ist sie selbst nicht in der Lage, eine befriedigende 
Lösung herbeizuführen, so wird sie sich bemühen, den 
Fall durch Verständigung mit der zuständigen Behörde

des anderen Vertragstaates so zu regeln, daß eine dem 
Abkommen nicht entsprechende Besteuerung vermieden 
wird. Die Verständigungsregelung ist ungeachtet der Fri
sten des innerstaatlichen Rechts der Vertragstaaten durch
zuführen.

3. Die zuständigen Behörden der Vertragstaaten werden 
sich bemühen, Schwierigkeiten oder Zweifel, die bei der 
Auslegung oder Anwendung des Abkommens entstehen, 
in gegenseitigem Einvernehmen zu beseitigen. Sie können 
auch gemeinsam darüber beraten, wie eine Doppelbe
steuerung in Fällen vermieden werden kann, die im Ab
kommen nicht behandelt sind.

4. Die zuständigen Behörden der Vertragstaaten können zur 
Herbeiführung einer Einigung im Sinne der vorstehenden 
Absätze unmittelbar miteinander verkehren. Erscheint ein 
mündlicher Meinungsaustausch für die Herbeiführung der 
Einigung zweckmäßig, so kann ein solcher Meinungsaus
tausch in einer Kommission durchgeführt werden, die aus 
Vertretern der zuständigen Behörden der Vertragstaaten 
besteht.

Artikel 25 
Informationsaustausch

1. Die zuständigen Behörden der Vertragstaaten tauschen die 
Informationen aus, die zur Durchführung dieses Abkom
mens oder des innerstaatlichen Rechts der Vertragstaaten 
betreffend die unter das Abkommen fallenden Steuern er
forderlich sind, soweit die diesem Recht entsprechende 
Besteuerung nicht dem Abkommen widerspricht. Der In
formationsaustausch ist durch Artikel 1 nicht ein
geschränkt. Alle Informationen, die ein Vertragstaat er
halten hat, sind ebenso geheimzuhalten wie die auf Grund 
des innerstaatlichen Rechts dieses Staates beschafften In
formationen und dürfen nur den Personen oder Behör
den (einschließlich der Gerichte und der Verwaltungs
behörden) zugänglich gemacht werden, die mit der Ver
anlagung oder Erhebung, der Vollstreckung oder Straf
verfolgung oder mit der Entscheidung von Rechtsmitteln 
hinsichtlich der unter das Abkommen fallenden Steuern 
befaßt sind. Diese Personen oder Behörden dürfen die In
formationen nur für diese Zwecke verwenden.

2. Absatz 1 ist nicht so auszulegen, als verpflichte er einen
Vertragstaat,
a) Verwaltungsmaßnahmen durchzuführen, die von den 

Rechtsvorschriften und der Verwaltungspraxis dieses 
oder des anderen Vertragstaates abweichen;

b) Informationen zu erteilen, die nach den Rechtsvor
schriften oder im üblichen Verwaltungsverfahren die
ses oder des anderen Vertragstaates nicht beschafft 
werden können;

c) Informationen zu erteilen, die ein Handels-, Industrie-, 
Gewerbe- oder Berufsgeheimnis oder ein Geschäfts
verfahren preisgeben würden oder deren Erteilung der 
öffentlichen Ordnung widerspräche.

Artikel 26 
Angehörige

diplomatischer und konsularischer Vertretungen

Dieses Abkommen berührt nicht die steuerlichen Vorrechte, 
die den Angehörigen diplomatischer und konsularischer Ver
tretungen in Übereinstimmung mit den allgemein anerkann
ten Regeln des Völkerrechts oder auf Grund spezieller Ver
einbarungen zustehen.

1.

Artikel 27 
Inkrafttreten

1
Die Vertragstaaten notifizieren einander die Beendigung 
des Verfahrens, das nach ihren Rechtsvorschriften für das 
Inkrafttreten dieses Abkommens erforderlich ist.


